
Der Kreistag Bautzen hat in seiner 5. Sitzung am 23. März 2009 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss Nr. 1/140/09 
1. Der Kreistag beschließt, das Grundstück der Gemarkung Kamenz, Flurstück 

193/50 (bebaut mit dem Gebäude Macherstr. 160 in Kamenz) vom Freistaat 
Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und 
Baumanagement (SIB), zum Kaufpreis von 500.000,- Euro zu kaufen. 

2. Der Landkreis Bautzen friedet den Verkehrslandeplatz Kamenz im Bereich des 
Asylbewerberheims durch einen stabilen Zaun ein. Die Bodenordnung wird 
nach dem Erwerb des Grundstücks zwischen dem Landkreis Bautzen und der 
Stadt Kamenz vollzogen. 

 
Beschluss Nr. 1/138/09 
1. Der Kreistag beschließt die Übernahme der Trägerschaft des Goethe-

Gymnasiums Bischofswerda durch den Kreistag. 
2. Der Kreistag stimmt dem Vertrag mit der Stadt Bischofswerda zur Übernahme 

der Trägerschaft des Goethe-Gymnasiums Bischofswerda zum 01.01.2010 zu 
(Anlage). 

 
Beschluss Nr. 1/142/09 
1. Der Kreistag beschließt zur Umsetzung der Maßnahmen zum Konjunkturpaket II 

nach Anlage 1 die Fortschreibung des Investitionsprogramms und der 
Finanzplanung entsprechend Anlage 2. 

2. Die im Zusammenhang mit den Maßnahmen nach Anlage 1 erforderlichen über- 
bzw. außerplanmäßigen Ausgaben gelten als genehmigt. Dabei dürfen 
gegenüber dem Haushaltsentwurf die zusätzlich bereitgestellten Eigenmittel 
einen Betrag von 4.000 TEUR nicht überschreiten. Sofern die zusätzlichen 
Eigenmittel nicht im Rahmen der Fortschreibung des Investitionsprogramms 
bzw. der Finanzplanung 2009 bereitgestellt werden können, erfolgt die Deckung 
aus der allgemeinen Rücklage. 

3. Die Haushaltsansätze im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden gemäß § 
18 KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

4. Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Nichtbewilligung einzelner Maßnahmen 
gegenüber der Bewilligungsstelle weitere Maßnahme entsprechend Anlage 1 
(Nachrücker) und Anlage 1b zu benennen. Dabei dürfen die bereitgestellten 
zusätzlichen Eigenmittel von 4.000 TEUR nicht überschritten werden. 


